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Belehrung zum Subventionsbetrug 
 

Auszug aus der Verwaltungsvorschrift zu § 44 LHO M-V  
(Stand: 07.08.2025) 

 

3.5 Für Zuwendungen, die Subventionen im Sinne von § 264 Absatz 8 Strafgesetzbuch 
(StGB) darstellen, gilt (…) Folgendes:  

3.5.1 Dem Antragsteller sind (…) die Tatsachen als subventionserheblich im Sinne § 264 
StGB zu bezeichnen (§ 1 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von 
Subventionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern - SubvG M-V in Verbindung mit § 
2 Absatz 1 Subventionsgesetz - SubvG), die nach  

3.5.1.1 dem Zuwendungszweck,  

3.5.1.2 Rechtsvorschriften,  

3.5.1.3 diesen Verwaltungsvorschriften und den Nebenbestimmungen zum 
Zuwendungsbescheid (Nummer 5),  

3.5.1.4 besonderen Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder sonstigen 
Zuwendungsvoraussetzungen  

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen 
der Zuwendung von Bedeutung sind. Der Antragsteller ist auf die Strafbarkeit des 
Subventionsbetrugs nach § 264 StGB hinzuweisen.  

3.5.2 Zu den subventionserheblichen Tatsachen nach Nummer 3.5.1 gehören insbesondere 
solche, 

3.5.2.1 die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung 
von Bedeutung sind (Nummer 3.1),  

3.5.2.2 die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermögens-
übersichten oder Gutachten, des Finanzierungsplans, des Haushalts- oder 
Wirtschaftsplans, etwaiger Übersichten und Überleitungsrechnungen oder 
sonstiger nach Nummer 3.1 und 3.2 dem Antrag beizufügender Unterlagen sind,  

3.5.2.3 von denen nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48 bis 49a 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-V) oder anderen Rechts-
vorschriften die Erstattung der Zuwendung abhängig ist,  

3.5.2.4 die sich auf die Art und Weise der Verwendung eines aus der Zuwendung 
beschafften Gegenstands beziehen (§ 1 SubvG M-V i. V. m. § 3 Abs. 2 SubvG). 

3.5.3 Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte oder 
Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten 
Zuwendung (§ 1 SubvG M-V i. V. m. § 4 SubvG).  

3.5.4 Der Antragsteller hat in dem Antrag oder in anderer Weise vor der Bewilligung zu 
versichern, dass ihm die Tatsachen nach Nummer 3.5.1 bis 3.5.3 als subventions-
erheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetrugs nach § 264 StGB bekannt 
sind.  

3.5.5 Ergeben sich aus den Angaben des Antragstellers, den eingereichten Unterlagen oder 
sonstigen Umständen Zweifel, ob die beantragte oder in Anspruch genommene 
Zuwendung mit dem Zuwendungszweck oder den Zuwendungsvoraussetzungen in 
Einklang steht, so hat die Bewilligungsbehörde dem Zuwendungsempfänger die 
Tatsachen, deren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel notwendig erscheint, 
nachträglich als subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (§ 1 
SubvG M-V i. V. m. § 2 Abs. 2 SubvG). 


